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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

Splitting der Einkommen

aus geschiedener Ehe

Ich erreiche in wenigen Mona-
ten das AHV-Alter. Bei der Ren-

tenanmeldung wurde mir mit-
geteilt, vor der Rentenberech-

nung müsse das «Splitting», die

Teilungder Einkommen aus der

geschiedenen Ehe erfolgen.
Dafür solle ich der zuständigen
Ausgleichskasse ein entspre-
chendes Formular einreichen.
Trifft das auf mich zu, nachdem
im Scheidungsurteil die Par-

teien «güter- und scheidungs-
rechtlich per Saldo aller An-

Sprüche auseinander gesetzt»
sind. Ich wurde 1986 nach 14-

jähriger Ehe geschieden.

Bei Ihrer Frage ist zu beach-

ten, dass es im Scheidungs-

urteil um «güter- und schei-

dungsrechtliche», das heisst um
ztin'Zrec/ifh'cfre Ansprüche zwi-
sehen den Eheleuten geht, die

weitgehend mitgestaltet werden

können. Demgegenüber handelt

es sich bei der AHV um ö/fent-
Zt'cft-rec/îfZîc/ie Ansprüche der

Versicherten gegenüber der So-

zialversicherung, die im Gesetz

abschliessend geregelt sind.

Gesellschaftliche Bedeutung
der Scheidungen
Bei Einführung der AHV im Jah-

re 1948 waren Scheidungen von
wesentlich geringerer gesell-

schaftlicher Bedeutung als heute.

Das Familienrecht war von der

traditionellen Aufgabenteilung
geprägt, wonach der Ehemann für
den Unterhalt der Familie zu sor-

gen habe, was sich bei der AHV
in einer sehr starken Abhängig-
keit der Frau von den Ansprüchen
des Mannes ausdrückte.

In den letzten Jahrzehnten des

20. Jahrhunderts nahm die Hau-

figkeit und damit die gesell-

schaftliche Bedeutung der Schei-

dung sehr stark zu. Die ur-

sprüngliche Regelung der AHV
wurde den neuen sozialen Be-

dürfnissen nicht mehr gerecht
und stand in Widerspruch zum

partnerschaftlichen Verständnis

des revidierten Eherechts. Das so-

ziale Ungenügen zeigte sich ins-

besondere bei den Renten für ge-
schiedene Frauen und führte zu
entsprechenden Forderungen zur
Neugestaltung der AHV.

10. AHV-Revision
Die starke Zunahme der Schei-

düngen war ein wesentlicher
Grund dafür, dass das Parlament

bei der Beratung der 10. AHV-Re-

vision auf eine grundlegende Um-

strukturierung der AHV drängte,
während der Bundesrat eine ra-

sehe Revision des bisherigen Sys-

tems mit unbestrittenen sozial-

politischen Verbesserungen (zum

Beispiel Hilflosenentschädigung
mittleren Grades für Altersrent-

ner, neue Rentenkurve zugunsten
tiefer Einkommen) vorgeschlagen
hatte.

Gerade durch das «Splitting»,
das heisst die hälftige Teilung der

Einkommen und Gutschriften aus

Ehejahren, wurde die Gleich-

behandlung der Eheleute auch

im Sozialversicherungsrecht ver-
bindlich umgesetzt. Nachdem das

Volk der Gesetzesvorlage in der

Abstimmung vom 25. Juli 1995

zugestimmt hatte, konnte die 10.

AHV-Revision auf 1997 in Kraft

treten. Damit wurde auch das

Splitting generell verbindlich.

Zusammenfassung
Da im Scheidungsurteil andere

Bereiche geregelt werden als in
der Sozialversicherung, hat die

«güter- und scheidungsrechtli-
che» Auseinandersetzung keinen

Einfluss auf die Ansprüche ge-

genüber der gesetzlichen AHV.

Die Auskunft Ihrer Ausgleichs-
kasse, vor der Rentenberechnung
müsse das Splitting für die Ehe-

jähre erfolgen, entspricht daher

den gesetzlichen Vorgaben.

Das Splitting kann bereits nach

einer Scheidung bei der für eine

geschiedene Person zuständigen

Ausgleichskasse beantragt wer-
den. Dies ist grundsätzlich zu

empfehlen, weil dies die spätere

Rentenberechnung erleichtert

und unnötige Verzögerungen ver-

meiden hilft. Wenn das Splitting
nicht schon nach der Scheidung

beantragt wurde, muss dies von
Amtes wegen vor der Rentenbe-

rechnung geschehen. In beiden

Fällen ist das entsprechende For-

mular einzureichen.

Aufgrund der geltenden Rechts-

läge muss auch in Ihrem Falle das

Splitting erfolgen, bevor die Ren-

te berechnet werden kann. Dabei

werden jedoch nur Einkommen

und allfällige Gutschriften aus

ganzen Ehejahren gesplittet, so-

dass sich das Splitting nur be-

schränkt auf Ihre Rente auswir-
ken dürfte.

AHV-Beiträge
als Nicht-

erwerbstätige
Mein Ehemann war selbst-

ständig Erwerbender und ist
im Juli 2002 verstorben. Wie
sich herausstellte, hat er 1999

und 2001 keine AHV-Beiträge
bezahlt. Da die überschuldete
Erbschaft ausgeschlagen wur-
de, konnten die ausstehenden

Beiträge nicht mit meiner Ren-

te verrechnet werden. Die Aus-

gleichskasse hat mir jedoch
für diese beiden Jahre eigene
Beiträge als Nichterwerbstäti-

ge in Rechnung gestellt. Da ich

ausser der AHV-Rente über
keine weiteren Mittel verfüge,
möchte ich wissen, ob ich für
die beiden Jahre, in denen
mein Ehemann seine geschul-
deten Beiträge nicht bezahlt
hat, nachträglich selber bei-

tragspflichtig werde. Ist es
nicht so, dass die Beiträge für
mich als bezahlt gelten, auch

wenn mein Mann nicht bezahlt
hat?

Grundsätzlich
nimmt der

AHV-Ratgeber nicht Stel-

lung zu hängigen Verfahren. Ins-

besondere bleiben konkrete Ver-

fügungen Ihrer Ausgleichskasse
vorbehalten. Dagegen können
Sie Beschwerde führen, wenn Sie

Mitglied ICCMO
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Eduard Lehmann
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RATGEBER | AHV

AN UNSERE LESER UND LESERINNEN

Sie erleichtem uns die Beantwortung Ihrer Anfragen zur
AHV, wenn Sie diese mit Kopien allfälliger Korrespon-
denzen oder Entscheide dokumentieren. Bitte auch bei

Anfragen über Mail eine Postadresse angeben. Wir
beantworten Ihre Frage in der Regel schriftlich. Besten
Dank. Richten Sie Ihre Fragen für den AFIV-Ratgeber bitte
an: Zeitlupe, Ratgeber AFIV, Postfach 642, 8027 Zürich.

mit einem Entscheid nicht ein-

verstanden sein sollten. Meine

Antwort muss sich auf allgemei-

ne Hinweise konzentrieren.

Individuelle Beitragspflicht
nichterwerbstätiger Ehegatten
1997 wurde mit der 10. AHV-Re-

vision die zndividueZZe Beitrags-

p/Zicht auch /üir nic/ifertaer&sfcifi-

ge B/iegatten eingeführt. Dabei

gelten jedoch Beiträge von «nicht-

erwerbstätigen Ehegatten von er-

werbstätigen Versicherten» als be-

zahlt, «so/em der (erwerbstätige)

Ehegatte Beiträge von mindestens

der doppelten Höhe des Mindest-

öeitrages bezahlt hat» (Art. 3 Abs.

3 AHVG). Diese Regelung ist ge-

schlechtsneutral zu verstehen,

gilt also in gleicher Weise für Ehe-

frau oder Ehemann.

Sie fragen sich, ob die Beitrags-

pflicht über den erwerbstätigen

Ehegatten nicht schon damit er-

füllt ist, dass Beiträge geschuldet,
aber nicht bezahlt sind. Dazu ist

Folgendes zu beachten:

• Tatsächlich werden die «von
einem Arbeitnehmer erzielten Er-

werbseinkommen, von weichen

der Arbeitgeber die gesetzlichen

Beiträge abgezogen hat,... in das

individuelle Konto eingetragen,
selbst wenn der Arbeitgeber die

entsprechenden Beiträge der Aus-

gleichskasse nicht entrichtet

hat»(Art. 30'"'Abs. 2 AHVG). Dies

ist damit begründet, dass Arbeit-
nehmer keinen Ein/Zuss auf die

Beitragsabrechnung ihres Arbeit-

gebers haben. Dafür ist allein der

Arbeitgeber verantwortlich.
• Demgegenüber sind Selbsfstän-

digenverbende für die Beifragsab-

rechnung mit der Ausgleichskas-
seselberverantwortlich. Daher be-

steht kein Grund, nicht bezahlte

Beiträge aus selbstständiger Er-

werbstätigkeit dem individuellen
Konto gutzuschreiben. Eine sol-

che Regelung könnte sich viel-
mehr negativ auf die Beitrags-
moral auswirken.
• Durch den doppelten Mindest-

beitrag ist in jedem Fall sicherge-

stellt, dass federn Ehegatten auf
dem individuellen Konto beim

SpZitting wenigstens ein Mindest-

beitrag gutgeschrieben werden

kann, sodass keine Beitragslücken

entstehen, die zur Kürzung spä-

terer Renten führen müssten.

Art. 3 Abs. 3 AHVG verlangt
ausdrücklich, dass der erwerbs-

tätige Ehegatte entsprechende

Beiträge «bezahlt hat», was Ihr
Mann in den Jahren 1999 und
2001 offenbar versäumt hat. Da-

mit ist die Haltung Ihrer Aus-

gleichskasse, Ihre Beitragspflicht
sei in den erwähnten Jahren nicht

erfüllt, mit dem klaren Wortlaut
des Gesetzes vereinbar.

Bedeutung der vollen

Beitragspflicht
Gerade im Hinblick auf Ihre künf-

tige Altersrente ist es wichtig, dass

keineßeifragsliicken bestehen. Da

Ihre Beitragspflicht für 1999 und

2001 nicht über Ihren verstürbe-

nen Mann als erfüllt gelten kann,
sollten Sie für diese Jahre den von
der Ausgleichskasse geforderten

Mindestbeitrag auf jeden Fall be-

zahlen. Nur wenn auf Ihrem in-

dividuellen Konto auch für diese

Jahre wenigstens ein Mindestbei-

trag gebucht werden kann, ist ge-

währleistet, dass Ihre künftige AI-

tersrente nicht gekürzt werden

muss. Bei zwei fehlenden Bei-

tragsjahren würde eine Alters-

rente immerhin um rund 4,5%

gekürzt, was sich auch auf späte-

re Rentenanpassungen auswirken

müsste. Übrigens müsste die Aus-

gleichskasse fehlende Beiträge in-

nert der 5-jährigen Verjährungs-
frist ohnehin mit der Rente ver-
rechnen.

Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen zur AHV (EL)

Da Sie offenbar neben der AHV-

Rente über keine weiteren Mittel
für Ihren Lebensunterhalt verfü-

gen, stellt die Bezahlung der AHV-

Beiträge für Sie verständlicher-
weise eine grosse Belastung dar,

auch wenn es sich nur um Min-

destbeiträge handelt. Es stellt sich

daher die Frage von EL.

Nach Ihren Angaben hätten Sie

wahrscheinlich schon heute An-

sprach au/Ergänzungsieistungen.
EL sind keine Fürsorgeleistungen,
sondern Bedarfsleistungen im
Rahmen der Sozialversicherung,
auf die ein Rechtsanspruch be-

steht, wenn die eigenen Mittel für
den gesetzlichen Lebensbedarf

nicht genügen.
Die EL-Stellen befinden sich in

der Regel bei den kantonalen Aus-

gleichskassen (mitAusnahme der

Kantone BS, GE und ZH). Der in-

dividuelle Anspruch entspricht
der Differenz zwischen anrechen-

baren Einnahmen und anerkann-

ten Ausgaben. Als Ausgaben /tir
Alleinstehende werden neben

dem gesetzlichen Lebensbedar/

von 17300 Franken (Stand 2003)

im Jahr insbesondere auch Mief-

kosten his J3200 Franken, aber

auch weitere Ausgaben, wie

AHV/JV/EO-Beiträge, ein Pau-

schalbetrag in Höhe der kantona-

len Durchschnittsprämie /ür die

Krankenversicherung usw. aner-
kannt.

Schon diese wenigen Hinweise

zeigen, dass die anrechenbaren

Ausgaben Ihre Rente übersteigen
dürften. Damit erscheint ein An-

spruch auf EL als sehr wahr-

scheinlich, wenn Sie nur über die

AHV-Rente verfügen. Ich emp-
fehle Ihnen dringend, umgehend

eine EL-Anmeidung einzurei-

chen, damit Ihr Anspruch abge-

klärt werden kann. Da EL /riihes-
tens ab dem Monat, in dem die

Anmeldung eingereicht wurde,

ausgerichtet werden können, soll-

te die Anmeldung möglichst bald

erfolgen.
Wenn Ihnen EL zustehen, ist

nicht nur die Bezahlung der AHV-

Beiträge gesichert, sondern Sie er-

halten zusätzliche Mittel für Ihren

Lebensunterhalt. Neben monat-
liehen Leistungen können im ge-
setzlichen Umfang auch notwen-

dige Krankheitskosten wie Fran-

chise und Selbstbehalt der Kran-

kenversicherung oder Zahnbe-

handlungskosten gegen Nach-

weis über EL vergütet werden.

Persönliche Beratung erhalten

Sie kostenlos auch bei den regio-
nalen Beratungsstellen von Pro

Senectute (siehe Telefonverzeich-

nis vorne in der Zeitlupe).

Grösste Auswahl an Relax- und Massagesesseln
Rückenzentrum THERGOfit Zürich
Schaffhauserstrasse 403, 8050 Zürich-Oerlikon
Telefon 01 302 23 00, Fax 01 302 23 04

www.rueckenzentrum-zh.ch, Mail: borloz@rueckenzentrum-zh.ch
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